
Stadt Weißenfels 
 

Auszug 
 

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Weißenfels am   11.12.2014 

 
 

Mitglieder gesamt 41 dafür: 35 
davon anwesend: 36 dagegen 0 
stimmberechtigt:  36 Enthaltung: 1 
Es war kein Mitglied nach § 33 KVG LSA von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. 

 
 
Beschluss-Nr.   SR 062-07/2014 
 
Grundsatzentscheidung Baulücke Leipziger Straße 3, 5, 7 und hintere Bereiche 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt:  
 

1. Die Baulücke soll über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum grundsätzlich nicht 
durch eine Neubebauung geschlossen werden. 

2. Die Baulücke soll mit einer städtebaulichen Raumkante gemäß der schemati-
schen Darstellung der Variante 1 als eine temporäre Lösung geschlossen wer-
den. Die hinter der Raumkante befindlichen Flächen sollen ansprechend mit 
Stellplätzen in Verbindung mit Grünbereichen gestaltet werden. 

3. Die weiteren Planungen sollen auf Grundlage der schematischen Darstellung Va-
riante 1 bei entsprechender Mittelverfügbarkeit im Rahmen der Städtebauförde-
rung weitergeführt werden und die Entwurfsplanung zur Beschlussfassung dem 
Stadtrat erneut vorgestellt werden. 

4. Nach Bestätigung der Entwurfsplanung und bei Verfügbarkeit finanzieller Mittel 
im Rahmen der Städtebauförderung erfolgt die Umsetzung der baulichen Maß-
nahmen zur Gestaltung der Flächen. 

 
Weißenfels, 12.12.2014 
 
F. d. R. 
 
 
Knittel 
Protokollführerin  
 
 
Verteiler: 
FB III 
RPA 
Akte 


